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De sancto �1�homa Aquinate
Patrono Oae1esti studiorum 0ptimo1·um c00ptando

Leu PP. XIII.
Ad perpetuam rei memoriam.

Cum hoc sit et natura insitum et ab Ecc1csia catho-
1ica comp1·obatum ut a viris sanctitate praec1aris pa-
trooinium, ab ex(-e1lentibus autem perfectisque in aliqu0
gene1«e exemp1a ad imitanc1um homines exquirant; id-
circo 01«dines 1·e1igiosi non pauci, Lycea, c0etus littera-
torum, ApostoIica Sede appr0bante, iamdiu mag-istrum
ao patronum sibi san(-tum Thomam Aquinatem esse
vo1ue1«unt, qui doctrina et vi1·tute, solis insta-r, semper
e1uxit. Nostris ve1-o temp0ribus, aucto pas-sim studio
doct1-ina1«um Eins, plurimi extiterunt, qui peterent, ut
cunctis ille Lyceis, Academiis, et scho1is gentium ca-
tholioarum, huius Apostolicae Sedis auctoritate, patroI"1us
assignaretu1«. Hoc quidem optare se p1ures Bpiscopi
significarunt, datis in id 1itte1«is cum singu1aI«ibus tum
communibus; hoc pa1«ite1«studuerunt mu1ta1-um Academia-
rum s0dales et c0lleg-ja d0ctorum supp1ici atque humi1i ob-
secratione deposcere. ��� Qu01-um omnium incensas
deside1«io preces cum dili«e1«re visum esset, ut pro-
ductione tempo1·is augerentu1-, idonea ad rem opportu-
nitas accessit ab IDncyc1icis Litte1«is Nostris De phi-
losophia ch1·istiana ad mentem s. Thomae
Aquinatis Dooto1«is Angelici in scholis catho-
1icis instauranda, quas supe1-ioi·e anno hoc ipso
die pub1icavimus. Etenim Episcopi, Academiae, docto-
res decuriales Lyceorum, atque ex omni terrarum re�
gione cu1tores artium optima1«um se N0bis dicto audien-
tes et esse et futu1«os una pene voce et oonsentientibus
animis testati sunt: immo ve1le se in tradendis philo-
sophi(-is ac theo1ogicis discip1inis sancti Thomae vesti-
giis penitus insistere; sibi enim non seous ac Nobis,
exploratum esse at"ki1«mant, in d0ctrinis i Thomistiois

eximiam quamdam inesse praestantiam, et ad sananda
ma1a, quibus nostra premitur aetas, vim virtutemque
sing-ularem. Nos igitur, qui diu mu1tumque (-upimus,
f1o1«e1·e soho1as disciplinarum universas tam excel1enti
magistro in kidem et c1iente1am commendatas, quoniam
tam c1ara et testata sunt communia omnium desid"eria,
maturitatem advenisse oensemus decernendi, ut Th0mae
Aqninatis immorta1e decus novae huius accessi0ne
laudis oumuletur.

Hoc est autem causa1·um, quibus permovemur, caput
et summa; eminere inter omnes san(-tum Thomam,
quem in va1«iis seientiarum studiis, tamquam exemplar,
catho1ici homines intueantu1-. Ist sane praec1a1«a 1umina
animi et ingenii, quibus ad imitationem sui iu1«e vocet
alios, in eo sunt omnia: d0ct1«ina uber1«ima, inc0rrupta,
apte disposita; obsequium f1dei et cum veritatibns di-
vinitus traditis mira consensio; integ«1·itas vitae cum
splendore virtutum maximarum.

Doctrina quidem est tanta, ut sapientiam a vete1«i-
bus defiuentem, maris instar, omnem comprehendat.
Quidquid est vere dictum aut p1«udenter disputatum a
philos0phis ethnieorum, ab Eoclesiae Patribus et docto-
ribus, a summis vi1«is qui ante ipsum fioruerunt, non
mode i11e penitus dign0vit, sed auxit, pe1«fe(-it, digessit
tam lucu1enta perspicuitate fo1·marum, tam accu1«ata
disserendi 1«atione, et tanta p1foprietate sermonis, ut
faoultatem imitandi p0steris 1«e1iquisse, superandi pote-
statem ademisse videatur. Atque il1ud est pe1«magnum,
quod cius do(-trina, cum instructa sit atque appa1«ata
print-ipiis 1atissime patentibus, non ad nnius durntaxat,
sed ad omnium temp0rum necessitates est apta, et ad
pervincendos errores perpetua vice renascentes maxime
accomodata. IJadem vero, sua se vi et ratione confir-
mans, inviota consistit, atque adversa1«ios te1«1«et vehe-
menter.

Neque mino1·is aestimanda, ch1·istianorum praese1«tim



H»
114

hominum iudicio, rationis et iidei pe1«fecta convenientia.
Evidenter enim sanctus Doctor demonstrat, quae ex
rerum genere natura1ium vera sunt, ab iis dissidere non
posse, quae, Deo auctore, creduntur:, quamobrem sequi
et co1ere fidem ch1·istianam, non esse humi1em et mi-
nime generosam rationis servitutem, sed nobilc obsc-
quium, quo mens ipsa iuvatur et ad sub1imiora cru-
ditur; denique inte11igentiam et iidem a Deo ambas
prokicisci, non simultatum secum exercenda1·um caussa,
sed ut sese amicitiae vincu1o co11igatae mutuis ofiiciis
tueantur. � (Juius convenientiae mirabilisque concor-
diae cunctis beati Tl1omae scriptis expressa imag·o
perspicitur. In iis enim exce1lit atque eminet modo
intelligentia, quae quod vult, fide praeeunte, consequitur
in pervestigatione naturae; modo fides, quae rationis
ope il1ustratur ac defenditur, sie tamen, ut suam quae-
que invio1ate teneat et vim et dignitatem; atque, ubi
res postulat, ambae quasi foedere icto ad utriusque
inimicos debe1landos coniunguntur. Ae si magn0pere
semper interfuit, firmam rationis et iidei manere con-
cordiam, mu1to magis post saecu1um XVI interesse
existimandum est; quoniam per id tempus spargi semina
coeperunt iinem et mod11m transeuntis libertatis, quae
facit ut humana ratio divinam auctoritatem aperte
repudiet, armisque a phi1osophia quaesitis religiosas
veritates perve11at atque oppugnet.

Postremo Ange1icus Doctor non est magis doctrina,
quam virtute et sanctitate magnus. Est autem virtus
ad peric1itandas ingenii vires adipiscendamque doct1«i-
nam praeparati0 optima; quam qui neg1igunt, so1idam
fructuosamque sapientiam falso se consecutu1·os putant,
propterea quod in malevo1am animam non in-
troibit sapientia, nec habitabit in corpore
subdito peccatis1). lsta ve1«o compa1«atio animi,
quae ab indole vi1«tutis proficiscitur, in Thema Aquinate
extitit non modo exce1lens atque praestans, sed plane
digna, quae aspectabili signo divinitus consignaretur.
Etenim cum maximam voIuptatis i1leceb1«am victor
evasisset, hoc ve1uti p1«aemium fortitudinis tulit a Deo
pudicissimus ado1escens, ut 1umbos sibi a1·canum in
modum constringi, atque una 1ibi(1inis faces extingui
sentiret. Quo facto, perinde vixit, ac esset ab omni cor-
po1«is contagione seiunctus, cum ipsis ange1icis spiritibus
non minus innocentia, quam ingenio com1)arandus.

His de caussis dignum p1«o1«sus Ange1icum Doctorem
-

I) sap. I, 4.

iudicamus, qui praestes tute1aris studiorum cooptetur.
Quod cum libenter facimus, tum illa Nos consideratio
movet, futurum ut patrocinium hominis maximi et sanctis-
simi multum va1eat ad pl1i1osophicas theo1ogicasque
discip1inas, summa cum utilitate reipub1icae, instauran�
das. Nam, ubi se scholae catho1icae in disciplinam
et clientelam Doctoris Angelici tradiderint, facile Horc-
bit sapientia veri n0minis, firmis l1austa principiis,
ratione atque o1·dine exp1icata. Ex probitate doctrina-
rum probitas gignetur vitae cum privatae, tum publicae:
probe vivendi consuetudinem salus popu1orum, ordo,
pacata re1·um tranquil1itas consequentu1«. �� Qui in
scientia 1«erum sacrarum elaborant, tam acriter hoc
tempore lacessita, ex vo1uminibus sancti Tl1omae habi-
tu1«i sunt, quo fundamenta 1idei christianae ample de-
monstrent, quo veritates supernaturales persuadeant,
quo nefarios hostium impetus a 1«e1igione sanctissima
propu1sent. Eaque ex re humanae discip1inae omnes
non impedi1·i aut tardari cursus suos sed incitari auge-
rique sentient; ratio vero in g1«atiam cum fide, sub1atis
dissidiorum caussis, redibit, «eamque in indagatione
veri sequetur ducem. Demum quotquot sunt homines
discendi cupidi, tanti magistri exemp1is praeceptisque
conformati, comparare sese integ«ritate morum assues-
cent; nec eam 1·erum scientiam consectabuntur, quae
a ca1«itate sciuncta inflat animos et de via deflectit,
sed eam quae sicut a Patre luminum et scientia-
rum Domino exordia capit, sie ad eum tecta per(lucit.

Placuit autem hac super re sacri etiam 0onsi1ii
leg-itimis ritibus cognoscendis per-rogare sententiam;
quam cum perspexerimus, dissentiente nemine, v0tis
Nost1«is p1ane cong-ruere, Nos ad gloriam omnip0tentis
Dei et l1onorem Doctoris Angc1ici, ad incrcmenta scien-
tia1«um et communem societatis l1umanae uti1itatem,
sanctum Thomam Doctorem Ange1icum suprema aucto�
ritate Nost-1«a Patronum declaramus Universitatum stu-
diorum, Academiarum, I-yceorum, schola1·um catl10li-
ca1«um, atque uti ta1em ab omnibus l1aberi, co1i, atque
observari volumus, ita tamen ut sanctis caelitibus, quos
iam Acad(-zmiae aut Lycea sibi forte pat1«onos singu1a1«es
de1ege1«int, suus honos suusque g-radus etiam in poste1«um
permanere inte11igatu1«.

Datum Romae apu(1 S. Pet1·um sub Annu1o Pis-
catoris die IV Augusti MDCCCLXXX Pontif1catus
Nostri anno "I�ertio. «

Theodu1phus card. Merte1.
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17. Artikel.
Verwaltung des hohenpriesterlichen Amtes.

· Dargestellt von Prosessor Dr. Probst.

Das Sacrament der Buße.
§. 21. Entfernte Materie.

Dem römischen Katechismus zufolge leben alle Frommen
der Ueberzeugung, was sich an Heiligkeit und Gottseligkeit in
der Kirche finde, sei großentheils der Beicht zuzuschreiben.
Darum bekämpfe der Feind diese Burg der christlichen Tugend
aus allen Krästen«). Damit ist die Pflicht des Priesters
dieses Sacrament eifrig und gewissenhast zu verwalten hin-
länglich motivirt.

Weil Reue und Bekenntniß die Sünden in die nächste
Beziehung zur Schlüsselgewalt bringen, nennt man sie die
nächste, die Sünden aber die entfernte Materie des
Bußsacramentes. Außer der Erbsünde und den vor der
Taufe begangenen Sünden gehören zu ihr alle übrigen Ver-
gehen. Convertiten gegenüber, welche man bei ihrem
Uebertritt aus triftigen Gründen bedingungsweise taufie,
wurde gefragt, ob sie zur Beicht der Vorder bedingungsweisen
Taufe begangenen Sünden verpflichtet seien und ob dieselbe
eine vollständige (integ1-a) sein müsse? Die Congregation
des hl. Osficium besahte beide Fragen in einem Decret vom
17. Decbr. 1868, das der Papst bestätigte. Ferner ist diese
Materie theils eine nothwendige, theils eine freie, theils
eine zureichende. Die erste· faßt jede noch nie rechtmäßig
gebeichtete und vergebene Todsünde in sich, die zweite die
läßlichen Sünden und die dritte die schon einmal rechtmäßig
gebeichteten und vergebenen Tod- und läßlichen Sünden.
Daß die letzten Sünden eine zureichende Materie bilden, ist,
von der allgemeinen Praxis abgesehen, von Benedict XI. aus-
drücklich bestätiget. Denn wie man immer wieder um Ver-
zeihung bitten und die Vergebung erneuern kann, so verhält
es sich auch mit der Beleidigung Gottes. Der Beichtvater
soll darum den, welcher ein solches Bekenntniß ablegt, aus-
drücklich an die Erweckung der Reue erinnern. Sanchez ist
wohl der Einzige, welcher Unvollkommenheiten für keine
zureichende Materie hält. Räthlich ist es jedoch denselben eine
freie Materie beizufügen.

Fromme Personen, die sich jährlich einmal über alle
Sünden des vergangenen Jahres anklagen wollen, soll man
davon nicht abhalten, sondern vielmehr aufmuntern. Das
Bußsacrament hat nämlich nicht nur die Aufgabe in den Stand
der Gnade zu versetzen, sondern es tilgt auch zeitliche Strafen,

l) Cat. 1-0m. P. 2. q. 36. (-.

wie die Ueberbleibsel der Sünden, bewahrt vor dem Riicksalle
und vermehrt die heiligmachende Gnade. Zu General-
beichten halte man hingegen nur solche Pönitenten an, deren
frühere Beichten ungültig waren. Aengstlichen Personen sind
sie als nachtheilig abzurathen.

Eine nothwendige, aber nicht zureichende Materie bilden
zweifelhafte Todsünden. Beichtet man blos solche, so
machen sie die Materie zu einer zweifelhaften, die zur Erlan-
gung der unbedingten Absolution nicht genügt.

2. Das Angesührte zeigt, wie unbegründet die Einwürfe
gegen die ostmalige Beicht sind. Wenn der Pönitent keine
zureichende Materie beibringt, frage ihn der Beichtvater und
dehne die Fragen selbst über das frühere Leben aus. Das
Bußsacrament recht und oft gebraucht, ist das beste Mittel ein
reines Gewissen zu erlangen und zu bewahren, es fördert
Selbsterkenntniß und Demuth und befähiget den Priester zur
Führung der Seelen. Sodann ist die Besserung wesentlich
durch Reue und Vorsatz, die nächste Materie dieses Sacra-
mentes, bedingt. Wenn wir nun trotz Reue und Vorsatz fal-
len, wenn trotz dessen die Besserung so langsam fortschreitet,
was wird geschehen, wenn wir diese Akte weniger üben und
das Sacrament, das Beharrlichkeit verleiht, seltener empfangen?

§. 22. Reue.
Die Reue ist ein Schmerz der Seele und eine Verab-

scheuung der begangenen Sünden mit dem festen Willen nicht
mehr zu sündigen. Die eine Thätigkeit geht auf die Vergan-
genheit und bildet die Reue im engeren Sinne, die andere
auf die Zukunft und heißt Vorsatz. Beide gehören wesent-
lich zusammen. Zur Beurtheilung ob Jemand Reue habe,
ist sogar der Vorsatz dienlicher, weil er offenkundiger ein Akt
des Willens ist, während die Reue mit bloßen Gefiihlsafsectio-
neu verwechselt werden kann. Dies. g. außerordentlichen
Zeichen der Reue, von welchen sich auf Besserung schlie-
ßen läßt, offenbaren sich darin, daß der Pönitent einen großen
Reueschmerz zeigt, oder, da dieses nicht immer und Allen
möglich ist, wenn er mit Ueberwindung von Schwierigkeiten
zur Beicht geht. Ferner: wenn sich die Sünden seit der letz-
ten Beicht, oder seit einem größeren Zeitraum vermindert
haben, obwohl Gelegenheit und Versuchung sich gleich blieben.
Ja selbst dann, wenn der Beichtvater den Zustand des Pöni-
tenten im Allgemeinen für einen besseren halten kann. End-
lich wenn derselbe die ihm vorgeschriebenen Mittel der Besse-
rung fleißig anwendet.

2. Schmerz und Abscheu der Reue soll im Willen haf-
ten. Denn derselbe ist ebenso von der einsachen Erkenntniß
der Abscheulichkeit der Sünde (dol01« specu1ativus) verschie-
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den, mit der noch ein Hängen des Willens an der Sünde
bestehen kann, als er sich von den Gewissensschrecken
unterscheidet, die in den Affecten wurzelnd, oder als Vorwürfe
des inneren Richters, zwar zur Reue bewegen können, sie
selbst aber nicht smd. Aus demselben Grunde ist auch die
sinnliche Empfindung des Schmerzes nicht maßgebend.
Ihr Vorhandensein ist gut, ihr Mangel beeinträchtiget aber
die Natur der Reue nicht. Hingegen soll das im Willen wur-
zelnde Mißfallen an der Sünde appretiativ das höchste,
d. h. so groß sein, daß man sie mehr als alles andere ver-
abscheut und sie deßhalb nie mehr begehen will. Weil ferner
das Vorhandensein einer einzigen nicht bereuten Sünde sich
mit dem Stande der Gnade nicht verträgt, muß sich die Reue
über alle schweren Sünden erstrecken. Läßlichen Sün-
den gegenüber genügt die Verabscheuung der einen oder
anderen. Wenigstens Eine läßliche Sünde förmlich zu bereuen
wird jedoch bei dem Mangel an Todsünden so entschieden
gefordert, daß davon die Gültigkeit des Sa»cramentes abhängt.

Als Sacramentsmaterie muß die Reue aus übernatür-
lichen Motiven, aus Furcht (attritio) oder Liebe Gottes
(contriti0) hervorgehen. Die letzte, aber vollkommene
Reue ist nicht nur geeignete Materie, sondern, in Verbin-
dung mit dem Wunsche das Sacrament zu empfangen, auch
genügend zur Tilgung der Sünden. Uebrigens hat, wenn es
möglich ist, der Empfang des Sacramentes, laut Gebot
(necessitate praecepti), nachzufolgen. Die unvollkom-
mene Reue (attriti0) erklärt das Tridentinum für zureichende
Materie. Einige Theologen behaupteten, selbst eine Reue ohne
die anfangende Liebe genüge, sofern ste Hand und Willen
von der Sünde abziehe. Wenn sie dieses jedoch thut
und mit Hoffnung auf Vergebung verbunden ist, so schließt
sie sicher auch die keimende Liebe in sich. Der Mangel
der genannten Eigenschasten würde sie hingegen für den Em-
pfang des Sacramentes nicht geeignet erscheinen lassen. Selbst
die aus Furcht vor zeitlichen, jedoch von Gott verhäng-
ten Strafen entstandene Reue, hielten manche Theologen
für eine zureichende Materie, indem sie die Worte der genann-
ten Synode: ,,ex mein gehennae et poenarum« disjunk-
tiv faßten und unter dem Worte poena1«um zeitliche Stra-
fen verstanden. Liguori hält es jedoch für sicherer der ver-
neinenden Ansicht zu folgen und Benedict XIV. erinnert die
Beichtväter, den Pönitenten zur dont!-itio anzuhalten. Wenn
es sich aber darum handelt, ob eine Beicht wegen ungenügen-
der Reue gültig war, sind diese Unterscheidungen von Werth.
Denn zur Wiederholung des Bekenntnisses verpfiichte man nur
aus sehr triftigen Gründen, um die Beicht nicht odios zu
machen.

3. Nach der sententia probabi1ior gehe die Reue der
Absolution vorher, da die Forma die Materie voraussetzt.
Doch genügt es, wenn sie Tags zuvor, aber zum Zweck der
Beicht erweckt wurde. Für gewöhnlich soll sie, weil das Be-
kenntniß in einer reuemüthigen Anklage besteht, mit diesem
verbunden sein. Das Minimum dieser Forderung erfülli der-
welcher mit dem.Willen die Lossprechung zu empfangen beich-
tet und nach dem Bekenntnisse noch Reue erweckt. Eine ver-
gessene Sünde, der man sich nach empfangener Absolution
erinnert und sie sogleich beichtet, bereue man aufs Neue, weil
durch die Lossprechung das Sacrament vollständig gespendet
wurde und eine neue Absolution eine neue nächste Materie
fordert.

§. 23. Vorsatz.
Der Vorsatz besteht in dem festen Entschlusse des Willens

nicht mehr zu sündigen und vollendet als solcher die Reue.
Er muß sich über alle begangenen Sünden erstrecken, wie
über die, welche man nicht begangen hat, aber begehen kann.
Hinsichtlich der läßlichen Sünden reicht der feste Wille, wenig-
stens Eine zu meiden, hin. Ebenso genügt der implicite
gemachte Vorsatz, obwohl es sicherer ist, ihn explicite zu fassen.

Als fester Entschluß unterscheidet er sich von einer bloßen
Regung des Willens sich zu bessern (Velleität). Obwohl der,
welcher nach der Beicht bald und widerstandslos fällt, vermuth-
lich keinen oder einen ungenüg»enden Vorfatz hatte, so läßt sich
doch der Rückfall überhaupt nicht als sicheres Zeichen einer
mangelnden Sacramentsmaterie ansehen, da es in der Natur
des Willens liegt, sich anders zu entscheiden, als man vorher
noch so entschieden wollte. Selbst die Voraussicht, man werde
wegen Schwäche wieder fallen, schließt von dem Sacramente
nicht aus, wenn man es empfängt, um dadurch Kraft zum
Widerstande zu erlangen. Wohl aber muß dem die Absolu-
tion verweigert werden, welcher sich freiwillig in der nächsten
Gelegenheit zur Sünde aufhält.

2. Die Gelegenheit zur Sünde besteht in einem äußeren
Umstand, durch den Jemand an sich, wegen der allgemeinen
menschlichen Schwäche (000asio absolute p1·0xima), oder
wegen seiner individuellen Disposition (0c(--isio per
a.ecidens p1«0xima) in die Gefahr zu sündigen geräth. Sie
ist theils eine entfernte (0ccasi0 1·em0ta), theils eine
nächste (0(-c. pr0xima,), das heißt eine solche, welche die
Gefahr zu sündigen regelmäßig mit sich bringt. Diese
Gefahr kann so nahe liegen, daß das Verweilen in derselben
sich von dem Verharren in der Sünde nicht trennen läßt
(ocoasiones quae sunt in esse), wie wenn Jemand eine
Concubine bei sich im Hause hat. Unter dieser Voraussetzung
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fehlt dem, welcher die Gelegenheit nicht entfernt oder meidet,
der Wille sich zu bessern und er kann deßhalb nicht absolvirt
werden. Steht hingegen die Gelegenheit dem Pönitenten nicht
beständig zur Seite (oooasiones non in esse), dann kann
er wiederholt absolvirt werden, vorausgesetzt daß er außeror-
dentliche Zeichen der Reue kund gibt und entweder gar nicht
oder erst nach langer Zeit zu dem Beichtvater zurückkehren
könnte. Unzulässig wäre dieses, wenn er bereits von einem
anderen Beichtvater ermahnt, deßungeachtet die Gelegenheit
nicht gemieden hätte. »

Ferner wird die Gelegenheit in eine freiwillige und
nothwendige eingetheilt. Jene läßt stch leicht voraussehen
und darum meiden, oder man kann sich ihr ohne Schwierig-
keit entziehen. Diese ist entweder eine physisch oder moralisch
nothwendige. Die physische Nothwendigkeit rührt von körper-
lichem und gesetzlichem Zwang (Gefangene, Frauen, Kinder)
her. Weil sie nicht vermeidbar ist, darf der in ihr besindliche,
im übrigen disponirte Pönitent absolvirt werden. Die mora-
lisch nothwendige Gelegenheit läßt sich zwar meiden, aber
mit großen Beschwerden. Wer sie daher nur mit beträcht-
lichem Nachtheil am Leben, Ruf, Glücksgütern fliehen könnte,
ist hiezu nicht verpflichtet, so er sich bereit zeigt die vorge-
schriebenen Mittel zu gebrauchen. Wird nämlich durch
diese auf die individuelle Disposition des Gefährdeten
eingewirkt, auf seine Schwäche durch häufigen Empfang der
Sacramente und Gebet, auf seine sündhafte Neigung durch
das Verbot mit gewissen Personen nicht allein zu verkehren;
so verwandelt sich die nächste, formale Gelegenheit in eine
entfernte und materielle. Nichi der, welcher in Gefahr ist,
kommt in ihr um, sondern der, welcher sie liebt. Jst jedoch
das Verweilen in der Gefahr so viel als Verharren in der
Sünde, oder die moralisch nothwendige Gelegenheit eine oooa.-
sio .in esse, dann muß sie beseitiget werden, denn es ist
besser mit einem Auge in den Himmel eingehen, als mit
zweien in die Hölle. Matth. 5. 29.

§. 24. Bekenntniß.
Die Beicht soll einerseits heimlich und mündlich, anderer-

seits aufrichtig und vollständig abgelegt werden.
Der Heimlichkeit entsprechend bekennt man die Sünden

bloß einem Priester. Ein Dollmetscher wäre nur für den
nothwendig, welcher sich in Todesgefahr befände und an seiner
Reue zweifelte. Aber auch dann genügt es, sich mittelst»-des
Dollmetschers über eine läßliche Sünde anzuklagen, um indirekt
die Lossprechung von allen zu erhalten.

Vom mündlichen Bekenntnisse entbinden phhsische und
moralische Unmöglichkeit. Stumme sollen sich durch Zeichen

verständlich machen. Die sich aber aus Aengstlichkeit oder
Scham nicht auszusprechen vermögen, dürfen ihr Bekenntniß
dem Beichtvater schriftlich mit der Bemerkung übergeben:
Hierüber klage ich mich an.

Weil die Beichte unter allen Umständen aufrichtig sein
soll, macht sie eine falsche Angabe in einer nothwendiger:
Materie ungiiltig. Sünden gegenüber, deren Bekenntniß
nicht geboten ist, findet dieses nur statt, wenn sie die ganze
und darum wesentliche Materie bilden, oder die Kenntniß
einer früher gebeichteten Sünde zur Beurtheilung und Heilung
des Pönitenten nothwendig ist.

Die Vollständigkeit der Beicht fordert das Bekennt-
niß aller Todsünden, deren man sich seit der Taufe oder der
letzten gültig abgelegten Beicht bewußt ist, sowie der Zahl
und der Umstände, welche die Art derselben ändern1).
Ein diesem Gebote entsprechendes Bekenntniß nennst man
oonfessio mate1·ia1iter integra. Kann aber der Pönitent,
trotz seines guten Willens, dieser Vorschrift nur theil-
weise nachkommen, so ist seine Beicht forma1iter integra.

2) Materiell vollständiges Bekenntniß. Unter
»den bewußten Todsünden« versieht man die, deren man
stch nach einer sorgfältigen Prüfung, wie sie ein gewissenhafter
Mann in einer wichtigen Sache anwendet, erinnert. Eine
dem Gedächtnisse entfallene schwere Sünde ist zwar in die
Beicht eingeschlossen, doch bemühe man sich eine theilweise
Unwissenheit zu überwinden, und wenn sich ihrer der Pö-
nitent später erinnert, trage er sie in der folgenden Beicht
mit den zu ihrer Würdigung nothwendigen Sünden nach.
Jemand, der sich einer solchen Sünde vor der Communion
erinnert, wäre nicht verpflichtet, ehe er zum Tisch des Herrn
geht, in den Beichtstuhl zurückzukehren 2).

Ferner soll die die Sünde näher bestimmende Species
angegeben werden, weßwegen das allgemeine Bekenntniß gegen
die Keuschheit gesündiget zu haben, ungenügend ist. Eine
nicht nur in Gedanken, sondern auch im Werke vollbrachte
Sünde muß als solche namhaft gemacht werden, wie die mit
ihr unmittelbar verbundenen Wirkungen.

Bezüglich der zw e i f e lh a f ten Todsünden kann ein Dubium
darüber herrschen, ob man eine Sünde begangen, ob sie eine
läßliche oder eine Todsünde sei und ob man sie bereits
gebeichtet habe. Da sich nach dem Tridentinum die Pönitenten

l) Trc1t. S. 14. can. 7.
S) In Triclentino tantum -praecipitu1-, at; poenitens aocedat ad

oommunionem ·juStiiicatus non per so1a1n cont1·itionem, set! otiam
per oonfessionem; at hie ja1n est et-iam per oonfessione1n justi-
l«icatus, ideoque non tenetur sta,tim ante oommunjonem it:erum
coniiteri. Lig. n. 257.
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über jene Todsünden anklagen müssen, deren sie sich (sicher)
bewußt sind (qu01«um conscientiam habent), so wird von
vielen Theologen in den beiden ersten Fiillen die Verpflichtung
zum Bekenntniß verneint, wenn die Wahrscheinlichkeit auf
beiden Seiten die gleiche ist. In der Praxis bewege man
jedoch den Pönitenten (ängstliche und scrupulöse Personen aus-
genommen) solche Sünden, schon um der Gewifsensruhe
willen, zu beichten«). Jst hingegen der Biißer überzeugt,
eine schwere Sünde begangen zu haben und zweifelt er bloß an
dem Bekenntnisse derselben, so ist er verpf1ichtet sie zu beichten.

Wenn sich keine bestimmte Zahl der Sünden angeben
läßt, soll es wenigstens annäherungsweise geschehen. Das
bezieht sich auch auf die Gedankensünden, weil jede Erneue-
rung derselben, nachdem man von ihnen abgelassen hat, eine
neue Todsünde bildet. Ebenso ist die Zahl der Personen, die
von einer Sünde betroffen wurden, namhaft zu machen.
Ein Gewohnheitssünder genügt dieser Forderung durch An-
gabe der Sündenzahl seit der letzten Beicht, obwohl er die
Frage des Beichtvaters, wie lange er sich in dieser Gewohn-
heit befinde, der Wahrheit gemäß beantworten muß.

Zu den Umständen, welche die Art der Sünde ändern,
gehören jene, die eine läßltche Sünde zu einer Todsünde
machen. Bestritten ist, ob Umstände, welche die Bosheit der-
selben bedeutend erschweren (ci1"(-umstantiae n0tabiliter
aggravantes), gebeichtet werden müssen. Die allgemeinere
und probablere Ansicht leugnet die Verpflichtung, weil, von
anderen Gründen abgesehen, das Tridentinum blos von Um-
ständen, welche die Art der Sünde lindern, spricht2).

Z. Formel! vollständiges Bekenntniß. Ein Büßer,
der, physisch oder moralisch an dem materiell vollständigen
Bekenntniß gehindert, diesen Mangel so weit möglich zu
ergänzen bestrebt ist, kann das Sacrament empfangen. Bei
einem Schisfbruch, unmittelbar vor der Schlacht ist es hin-
reichend, wenn sich Jeder aus der Menge im Allgemeinen als
Sünder anklagt, um die über Alle gesprochene Absolution (eg0
v0s abso1vo) zu erhalten. Von Stummen und der Landes-
sprache Unkundigen of. S. 74 u. 75 abgesehen, kann man
schwer Kranken und Sterbenden die Lossprechung ertheilen,
wenn sie blos Zeichen der Reue und des Verlangens nach
der Absolution geben. Jm Falle der Genesung haben sie
jedoch die Beicht zu vervollständigen.

Bezeugen die Anwesenden von einem bewußtlos Daliegen-
den, daß er zu beichten gewünscht, oder Zeichen der Buße
gegeben habe, so abfolvire man ihn bedingungsweise.

1) 1.ig. n. 474.
2) 1«ig. «. 268.

Die Frage, ob man einen Sterbenden, bei dem dieses nicht
zutrifft, bedingungsweise lossprechen dürfe, verneinen
manche Theologen, weil die nächste Materie fehle. Die Mehr-
zahl bejaht sie, wenn der Sterbende Katholik ist und einen
christlichen Wandel führte, weil sich vermuthen lasse, jeder
Katholik sei in der Todesstunde reumüthig und wünsche zu
beichten; ein Grundsatz, den schon �Augustinus aufstellte und
befolgte. Die Eonsequenz zum äußersten verfolgend behauptet
Liguori nebst anderen, man dürfe nicht nur einen Katholiken,
der ein sündhaftes Leben führte, sondern auch den, welcher im
Moment da er die Sünde vollbrachte, die Besinnung verlor
(Duell), bedingungsweise absolviren�).

Die formell vollständige Beicht genügt ferner im Falle
der moralischen Unmöglichkeit, wenn nämlich der
Pönitent scrupulös ist, wegen der früheren Beichten in bestän-
diger Unruhe lebt und mit seinem Bekenntniß zu keinem Ende
gelangen kann; wenn er an Gedächtnißschwäche leidet oder so
verwirrt ist, daß er sagt, er wisse sich zwar noch anderer
Todsünden schuldig, könne sie aber nicht nennen; wenn Jemand
Jahre lang unwürdig gebeichtet, der Krankheit wegen die
früheren Beichten aber nicht zu wiederholen vermag, oder die
Eommunion, ohne ihn zu infamiren, nicht aufgeschoben wer-
den kann. Aehnlich urtheilt man, wenn der Beichtende mit
Grund befürchtete durch das Bekenntniß einer Sünde sich oder
anderen einen großen zeitlichen oder geisilichen Schaden zuzu-
ziehen, kein anderer Beichtvater vorhanden wäre und die
Beicht sich nicht verschieben ließe2). Manche dehnten dieses
auch auf solche aus, welche eine Sünde nicht beichten können,
ohne den Mitschuldigen zu entdecken. Bei Jncest muß
z. B. der erste (aber auch blos dieser) Grad der Consangui-
nität und Affinität namhaft gemacht werden. In dieser All-
gemeinheit ist jedoch der Satz unrichtig und folgendes zu
beobachten. Wenn es nicht zu viele Schwierigkeiten bereitet,
suche man einen Beichtvater auf, der den Mitschuldigen nicht
kennt; derartige bereits rechtmäßig gebeichtete Sünden wieder-
hole man in einer Generalbeicht nicht und wenn man ohne
Offenbarung des Mitschuldigen hinreichend beichten kann, ist
man dazu verpflichtet. Die Nennung des Namens ist
durchweg verboten und dem Priester unter der Strafe der
Suspension von dem Amte eines Beichtvaters (se(1 ferend-re
sententiae tantum) untersagt, aus was immer für Grün-
den nach Namen zu fragen3). Die große AUzCchI PöMkeU-
ten ist hingegen, laut einer von Jnnocenz XI. verworfenen
Proposition, kein Grund das Bekenntniß nur theilweise zu hören.

I) Lig. n. 480--483.
2) Lig. n. 487.
Z) Lig. n. 491·
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Die Spendung der l)l. Gucbaristie in Nequiemsmessen.
In Nr.»9 des Schl. Pstbl. S. 105 findet sich der Satz:

--In Requiemsmes s en soll die Spendung der Eucharistie
für gewöhnlich blos mit solchen Hostien geschehen, die in dieser
Messe consecrirt wurden,« und es wird in einer Anmerkung
noch darauf hingewiesen: ,,Unmittelbar vor oder nach einer
solchen Messe darf die Communion in schwarzen Paramen-
ten nicht ertheilt werden«

Dem gegenüber erlauben wir uns auf das folgende De-
(-retum Gsenerale der i)l. Congregation der �Riten aufmerksam
zu machen:

Post liturg·ioas reeentiores leges a Snmmis Ponti-
tieibus Pio V, Olemente VI1I, Paulo V, et Urbano VIII
eonditas, gravis exarsit eontroversia inter Dootores et
Rubrieistas »An in Missis defunetorum aperiri possit
taberna(-ulum ad Fide1es pane Euoharistioo retieiendos.«
saororum Rituum 0ongregatio prima vioe interrogata,
in una Albinganen. 24. .Ju1ii 1683. ad IV. respondit.
» No« esse contra ««tam -M-2·m«.st7«a7«e com-mam«o72em irr
llIessa de lZega2«em-, -oeZ Post 2·Ztam eam- zJa7«ameø2t2«s mso7«2«s,
ome·ssa Z)e72eoZ2«ete«o72e, se« act»---«»-2«st7·a7«et«r«« z)ost m-r«ssam.«
VerUm oontroversia nondum eomposita identidem Saora
Rituum 0ongregatio peouliaribus in oasibus responsa
dedit, quin unquam ad generale I)eeretum deveniret.
Interea ex nonnullorum do(-torum p1aeitis, tum perva-
sit opinio, posse nempe iide1ibus Sanetam Bueharistiam
ministrari partioulis tantum in Missa pro defunotis con-
seeratis; tum in a1iquibus 1oeis mos inva1uit missas
defunotorum (-elebrandi in paramentis violaoeis, ut non
s0lum intra Missam, sed etiam ante vel post eamdem
pietati fidelium sacra EuoI1aristia 1«efioi eupientium
satisfieret. Quapropter Episeopis praesertim Saororum
Rituum (Jong1«egationem saepissime 1«ogantibus at per
generale Deeretum quid hao in re faoiendum sit sta-
tueret, saora eadem Gongregatio die 12. Apri1is anni
1823. in una Panormitana edixit ut gravis haeo (1uaestio
-o2«cte7·ete«« z)eeaZ2·a»·te7« et ers QzJ«Zee·o. Qu0d ite1«um 0bti-
nuit anno 1837. in una Mutinen, ubi ad III. Dubium
»-472 mos gar« JJe7«cZa7«at acZZeao eoø72ø22«a-ji-r«ea-irrte· in llI2·ss2s
rief-Meto7«2m2 arm Z)a--t--·eaZe·.s Z)7«aeeoø2seerate·s, z)oss2«t Per-
me·tt2·, net ete.« 1«esp0nsum est: J)2«Zata et se7«-oeta-« -rese7-22)-
tara irr Papier-m2«ta72a l2. -4Z)ø«e·Ze«s l828. Nihil01x1»inUs
ob temporum ae rerum (-ireumstantias isthaee pee1i1ia1«is
negotii hujusmodi saleb1·osi disquisitio ad aetatem
usque nostram dilata fuit; siquidem in Conventu die
16. septembris anni 1865. (-olle(-to cum ageretur de

usu eoIoris vio1a(-ei in Missis defunotorum in altari
11bi san(-tissimum 14Ju(-haristiae Saeramentum asserva-
tut, 1«esp0nsum fuit terti0 »D2«Zata, et 7«eJo7·ozoo72ataø« atra
cease at-2«o cZaZ22«o an -s«aoe«Zos ZJoss2«t aJ)e7«e«7«e e2«Z2o7«2«am act
com-mam«oa»cZos jt·cZeZes eam Z)a7·ame72t2«s re-2soø«2·s.« Tan(Iem
novis supervenientibus Saerorum Antistitum pro(-ibus
die 3. Martii anni 1866. in 0rdinariis saororum Rituum
Oongregationis Oomitiis propositum fuit Dnbium una cum
sententia quam ex oi·fieio aperuit alter e Oonsu1tori-
bus »-47-r saee7·cZos z)osse·t az)e7«e·-re C272oø«2Z.«)2.,acZ oommm2-t«�
ea72rZos l7"2«cZetes in zoaø«a-»2eø2t2·s er-tso7«2·s?« Ve1«um Emi. et
Rmi. Patres Cardinales responderunt: J)2«tata, et seø«e·Z)at
atte7« C«oø2s-aZto7·, »-es non 44ssesso7«, 7«eassamI)te·s omm7)as
act wem j"ao2·e«t2«Z)-as; J2aze·ta JJ7·aese7«t2«m 7«at2«o72e 7«eZate aoZ
ozoz)om«22·tatem. �I�ypis traditis oommunioatisque hisee
sententiis tum Rmi. Assess0ris tu1n a1terius ex Aposte-
lioarum Caeremoniarum Magistris speoialiter deputati,
Saororum Rituum Congregatio in 0rdinario 00etu ho-
dierna die ad Vatioanum ooadunata est: ubi Emus. et
Rmus. D. ()ardinalis Nie01aus C1are11i-Paraeeiani looo
et viee Emi. et Rmi. (Jardina1is Constantini Patrizi Prae-
feoti absentis idem proposuit Dubium, et Emi. ae Rmi.
Patres saeris- tuendis Ritibus praepositi re mature aeeu-
rateque perpensa etiam quoad opportunitatem respon-
deI«unt: -4·JJH7«mat2«7-·e se« z)osse in JII2·ss2·s oZefaø2etor«am,
ca-« JJa7«ame«te·s »-2JcJ7·e·s, -S"aeø«am OommaM«o72em Fe«cZeZe«-
5as m2«72e«st7«a»·, etz«a-« ew zJa7«t-t«oaZ-e·s JJ7«aeooø2see7«at2«s, ere-
t7«al2eø2cZo zJYoee·a«em a ta5emaeaZo. Posse e·tem -in Joa-as
m-e«te«s mJo7-e"s, m»2«m«st-«a-·-F (-�omm«aø2e«oø2em e«mmer·Z2«ate Post
lkJissam rief-Miete-r-am; data aatem 7«ate«oø-.aZ)7-·!-F eaasa,
e«øm72ecZ2«ate gaog7-te a-2te eamcZem llI2«ssam,· in at7«og«ae
tame72 case- om2«tte-·2rZaøfi esse beeren?-e·et2·oø2em. III-e«ssas Oe-so
cZef2»2oto7«am ceZeZ)7«a«cZas esse or-«-«·-ro e«-n zJa7«a-«?-ent2«s
ms(J7«2·s,· acZeo -at ei-e«oZaoea acZl22·beø«e« 72eg«aea72t, reist« 2«ø2 case«
ge-to rZ2«e L. Nooem57·e·s Saø2ot2«ss2«mae L�ael2a7«2·st2·ae Sama-
mer2tam z)aZ2Z2·eae F2«oZeZe·am acto7·ate«oø2-Z s-it eoeZoose·tam- pro
soZem»-H Oø«ate·o«e (Z-aaoZr«a·oe«ø2ta JJo7«a7«am Yoro-at eaatam
est in Deeø«eto Sae7-ae Jesajas Ooø2·o7«e·9at2"oø2e·s die-« IF. Sep-
temZ)««s arme« l8Ol. Et ita decreverunt, as ubique 1ooo-
rum si Sanetissimo D0mino Nostro plaonerit, servari
mandarunt die 27. .Junii 1868.

Paeta autem per me secretarium sanotissimo Do-
mino Nostro Pio Papae IX. relatione, san(-titas sua
Deeretum Saerae 0ongregationis approbavit et confir-
mavit die 23. .Ju1ii anni ejusdem.

Hieraus erhellt, daß die Communion in Todtenmessen auch
unmittelbar nach dieser Messe in schwarzen Paramenten und
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1«a.ti0nabi1i cause» auch unmittelbar vor derselben gespen-
det werden kann. Jn diesen beiden Fällen ist jedoch der Segen
zu unterlassen (0mittendam esse benedictionem).

-?-H-�--1

Jn Sachen des echten ungarischen Naturweines
zum heil. Meßopfer.

VonAn ton P rikosowitsch, Pfarrer undWeinproduzent inB .ogdkinh
a. d. Donau (Postort) in Ungarn.

Auf meine in Pastoralblättern s. Z. mitgetheilten wohl-
meinenden Rathschläge in Sachen des echten Naturweines
und reiner Bezugsquellen desselben, sind bereits von vielen
Seiten theils feste Bestellungen auf meinen für�s heil. Meß-
opfer ganz geeigneten Wein, theils aber blos Anfragen wegen
Weinmuster an mich gekommen; demzufolge ist mein ganzer
Weinvorrath vom Jahre 1878 an die zahlreichen Besteller
bereits versendet und ganz vergriffen worden, ohne daß ich
allen Hochw. H. H. Confratres mit diesem meinem
Produkt hätte dienen können. �� Um jedoch einiger-
maßen den neueren Bestellungen besonders für ganz gute
ältere Weine nachkommen zu können, besuchte ich verschiedene
größere Kellereien bei Geistlichen und Laien unserer Gegend.
Aus älteren Jahrgängen konnte ich leider in einem einzigen
Laien-Keller ausgezeichnete alte sehr starke Naturweine aus
den Jahren 1869 und 1872 finden, und zwar in sehr großen
Fässern, I Stück Faß mit 13-; und noch mehr Hektoliter
Jnhalt; wo freilich 1 Liter Wein auf 50 Kreuz. österr. Währung
= 1 R.-Mark, kommen würde. �-� Freilich sind diese
fremden Weine nicht unter meiner Aufsicht gekei-
tert und im Keller rationell behandelt worden. �
Der Bezug aus derartigen Kellereien ist ferner mit vielen
Schwierigkeiten verbunden, so z. B. werden hier Bestelluugen
für kleinere Partien zu 50, 100 bis 140 oder 160 Liter
gar nicht angenommen; man könnte hier blos auf
10eimerige Fässer = 565 Liter bestellen, was freilich nicht
jede Kirchenverwaltung thun kann. �-

Jndem ich in meinen Pfarrweingärten bis jetzt nur für
meinen eigenen Hausgebrauch echten Naturwein producire,
und aus den« von Jahr zu Jahr ersparten Vorräthen, bei
zahlreicheren Bestellungen, in Zukunft unmöglich allen Hochw.
H. H. Confratres und Bestellern das gewünschte Ouanium
von Meßopferwein liefern könnte: demzufolge ergeht nun
meine höflichste Bitte dahin, die P. T. Hochw. H. H. Besteller,
die meinen Naturwein bereits kennen und zum heil. Meß-
opfer gebrauchen, und auch fernerhin ihren gesammien Bedarf
bei mir in Partien von 100 bis 120, 130, 140, 150 oder

160 Liter Inhalt bei mir zu bestellen gedenken, sowie alle
neuen Besteller, wollen diese ihre festen Bestellungen
pro 1881 nicht etwa erst im Spätherbst oder Winter,
sondern recht frühzeitig vor der Weinlese, etwa
jetzt schon, oder längstens bis Ende September l. I.
-� mit genauer Angabe der Adresse, des Ortes,
Landes, der letzten Post- und Eisenbahn-Station
-� gefälligst machen. Denn nur auf diese Art könnte
ich alle Hochw. H. H. Confratres mit ganz gutem Naturwein
bedienen; indem ich nach diesen frühzeitigen festen Bestellungen
bei Gelegenheit der nächsten Weinlese im Jahre 1880, etwa
Ende September, oder Anfangs Oktober, aus den
allerbesten Weingebirgen die allerbesten und reifsten Trauben-
sorten besorgen, dann dieselben in meinem Preßhause unter
meiner Aufsicht pressen (keltern) lassen, und nach sorgfältiger
und rationeller Kellerwirthschaft und 2maligen Abzug, etwa
schon im Monat April oder Mai 1881 an die H. H.
Bestellern per Bahn erpediren würde. � � Jch bitte somit
noch einmal um recht frühzeitige feste Bestellung pro 1881
noch vor der heurigen Weinlese bis längstens Ende September
1880. ��� Für den bestellten Weintransport habe ich unlängst
eine sehr passende und gute Bezugsquelle von sehr guten
reinen und ganz geeigneten Weintransportfässern mit 120,
130, 140, 150 bis 160 Liter Inhalt, in welchen bereits
gute alte Weine geliefert worden sind, gefunden; wo ich somit
das nothwendige Ouanium von Fässern stets bekommen werde
um sehr billige Preise. � Sollten die Hochw. H. H. Besteller
bei Gelegenheit der Meßopferwein-Bestellung zur größeren
Versicherung einen kleinen Geldbetrag als Vadium mitsenden,
in diesem Falle wird die erhaltene Geldsumme mit größtem Dank
in Empfang genommen und zugleich den Bestellern darüber
eine Empfangsbestäiigung per Post retournirt werden. -�-
Sobald die Hochw. H. H. Confratres den bestellten Wein
von der Bahn erhalten, bitte ich ergebenst alsogleich um die
gefällige Einsendung des ganzen Geldbetrages für den bestellten
Wein sammt Gebinde laut zugeschtckter Rechnung, da eine
derartige Unternehmung mit Auslagen verbunden ist, die
sogleich, also noch vor der Expedition des Weines, saldirt
werden müssen. �-

Endlich jenen Hochw. H. H. Bestellern, welche auf den
ausgezeichneten und sehr feinen 79 er Naturwein (mein eigenes
Produkt) schon längst Bestellungen machten, notifizire ich hiermit,
daß der bestellte Wein im Monat September per österr.
Staatsbahn via Groß-Maros aufwärts abgeschickt wurde.��
Den Tag der Expedition des Weines werde ich mittelst Briefes
mit der beiliegenden genauen Rechnung den Bestellern s. Z.
kundgeben.
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Zur kirchlichen, periodischen Presse der Breslauer Diöcese.
Von Präfect Meer.

l) Das DiöeeI�ankvkatt.
Warum wir diesen Rückblick thun? Es ist zweifelsohne

von hohem Interesse, zu wissen, in welcher Weise die Geistlich-
keit der Diöcese die kirchlich-periodische Presse gepflegt hat.
Wir erkennen daraus zum guten Theil die geistige Regsamkeit,
den wissenschaftlichen Eifer, den Geist, die Bestrebungen, von
denen der Diöcesanclerus beseelt gewesen; und wie ein solcher
Rückblick uns befähigt, ein begründetes Urtheil über die Ver-
gangenheit abzugeben, so ist er auch voller Anregung, Mah-
nung, Belehrung für die Gegenwart.

Wir beginnen mit dem Diöcesanblatt, das im Jahre
1804 in klein 80, 4 Hefte im Jahre, unter dem Titel erschien:
,,Diöcesanblatt für den Clerus der Fürstbischöflich
Breslauer Diöces. Auf Kosten der Redaction und zu
erfragen im Universitäts-Gebäude beym Pedell Popitius.«

Was diese Zeitschrift bezwecken sollte, darüber hat schon
am 27. Mai 1805 der Convent des Bolkenhayner Archipres-
byterats sich dahin zutreffend geäußert:

»Sie sehen das Diöcesan-Blatt als das einzige, glückliche
Mittel an: den ächten Gemeingeist in der Diöces zu
verbreiten, gute Ideen in Umlauf zu bringen, und
den schlummernden Sinn für die gute Sache zu
weckenX«

Weit erschöpfender ist das Urtheil, welches der Fürstbischof
Joseph Christian, Fürst von Hohenlohe, Waldenburg, Barten-
stein in einer Verordnung, Schloß Freiwaldau, 25. November
1809, an den Diöcesan-Clerus dahin abgiebt: (Diöcesanbl.
V. Jahrg. S. 291 ss.)

»Der vierte Jahrgang der Zeitschrift unter dem Titul:
Diöcesanblatt für den Clerus der Breslauer Diöces ist bereits
geschlossen. Mit vielem Vergnügen haben Wir ersehen, daß
der Zweck dieser Zeitschrift: den fähigeren und thätigeren Mit-
gliedern der Diöcesan-Geistlichkeit durch diese Blätter Gelegen-
heit zu verschaffen, die Früchte ihres Fleißes öffentlich bekannt
zu machen, nicht ganz verfehlt worden ist. Außer den Mit-
gliedern der Redaction haben sich durch gelieferte Beiträge der
Schulen-Jnspector und der Pfarrer Mücke, und der Weltpriester
Schmil, gewesener Localcapellan zu Hundorf ausgezeichnet.
Nebst diesen sind verschiedene, zweckmäßige Aufsätze von» den
PfarrernBeder zuPawonkau, BimingerzuGroß-Logisch-Bönisch
zu Oppersdorf, Fischer in Waldenburg, Franke in Herbersdorf,
Fuchs in Kostenthal, Majunke in Oltaschin, Münzer in Blu-
menau, Nitsche in Borkendorf, Peuker in Koltzig, Prillmaier
in Schweidnitz, Scheuer in Jauer, Stehr in Kalkau, von Zoffeln

in Neisse, den Professoren an der Universität zu Breslau Köhler,
Bönisch und Rathsman, dem Prälatus Cantor bei dem Col-
legiat-Stifte zu Ratibor, Thienel in Herbsdorf, dem Benesiciat
Raschka zu Breslau und dem Weltpriester und Hauslehrer
Heinisch zu Weigelsdorf geliefert worden.

Wenn auch unter den aufgenommenen Aufsätzen sich einige
nur mittelmäßige besinden, so ist doch das tiefe Schweigen,
welches vor Erscheinung der Zeitschrift unter dem Diöcesan-
Clerus in Hinsicht schriftstellerischer Wirksamkeit herrschte, und
das nur selten von wenigen, einzelnen Stimmen unterbrochen
wurde, dadurch gehoben. Die Versasser derselben sind zu fer-
nerer, literärischer Thiitigkeit ermuntert worden, und ihr Bei-
spiel wird mehrere wecken, aus der Dunkelheit hervor zu treten,
um ihre gemeinniitzigen Ideen, Vorschläge, und ihre gemach-
ten Erfahrungen ihren Amtsbrüdern zur Prüfung, Belehrung
und Aufmunterung vorzulegen. ·

Durch diese Zeitschrift ist der Diöcesan-Clerus unter sich
selbst in eine engere Verbindung gesetzt, und dadurch viel
Gutes bereits bewirkt worden. Es ist eine Feuer-Societät
zum Wohl der Diöcesan-Geistlichkeit unter dem Clerus wirklich
zu Stande gekommen. Jn·Folge des in dieser Zeitschrift
gemachten Vorschlags: daß Geistliche ihre Büchersammlungen
beim Absterben den Nachfolgern im Amte hinterlassen möchten,
haben mehrere über ihre Bücher in dieser Art disponirt, als:
die Canonici Petzolt und Kronesser in Groß-Glogau, die Erz-
priester und Pfarrer Kliche zu Sprottau, Milischer zu Raum-
burg am Queis, Feige zu Liebenthal, Geister in Wansen,
Mosch in Bralin, der Pfarrer Bittner in Birkenbrück, und
die sämmtlichen Pfarrer der Archipresbyteratssprengel von Lie-
benthal, Lublinitz und Ziegenhals.

Der in dieser Zeitschrift aufgestellte Vorschlag: Kreis-Biblio-
theken und Lesegesellschaften für die Geistlichkeit und für die
Schullehrer zu errichten, ist bereits in den Bolkenheiner, Fal-
kenberger, Grottkauer, Liebenthaler, Lublinitzer, Sohrauer, Toster
und Ziegenhalser Archipresbiteraten ausgeführt, und dadurch
der Grund zur weitern Fortbildung der Geistlichen, so wie
überhaupt zur Verbreitung nützlicher Be«rufskenntnisse gelegt
worden. Auch haben die Bolkenheiner, Falkenberger, Lieben-
thaler, Lublinitzer, Ottmachauer und Ziegenhalser Archipres-
biterats-Sprengel angefangen, die gewöhnlichen Convente auf
eine zweckmäßigere Art abzuhalten.

Das Bediirfniß eines neuen und zweckmäßig verfaßten
Katechismus für die Schulen ist auch in diesen Blättern zur
Sprache gebracht, und es ist bereits von einem Mitgliede der
Diöcesan-Geistlichkeit ein Preis von 200 Rthl. in Pfandbriefen
für ein Religionsbuch dieser Art ausgesetzt worden. Ein an-
derer Preis von 200 Rthl. für ein zweckmäßiges Lesebuch, und
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30 Rthl. für ein Evangelienbuch ist von zwei andern Mit-
gliedern der Diöces angeboten worden.

Unverkennbar ist der Gemeingeist, den diese Zeitschrift«unter
dem Clerus der Diöces erregt hat. Daher gereicht es Unserer
Diöces-Geistlichkeit, besonders denjenigen würdigen und für das
Gute eingenommenen Männern, welche die Redaction mit Auf-
sätzen unterstützt und auf diese Zeitschrift subscribirt haben, zu
großer Ehre. Uns aber belebt es mit neuer Freude einer Diöces
oorzustellen, die so viele Männer zählt, welche für das Gute eifern,
und gemeinschaftlich dasselbe zu befördern kräftig bemüht sind.

Von der Fortsetzung dieser Zeitschrift läßt es sich mit dem
stärksten Grunde erwarten, daß der Gemeingeist unter dem
Clerus noch lebendiger und wirksamer werden wird. Jn die-
ser Hinsicht verordnen wir nach dem Beispiele eines unser
Vorgänger im Bisthume Andreas Jerin, daß: jeder Beneficiat
ohne Unterschied ein Exemplar des Diöcesenblattes auf seine
eignen Kosten durch seine ganze Lebenszeit halte, solches zu den
Akten des Benesicii nehme, und die ganze Sammlung nach dem
Abgange oder Absterben als Beilaß zurücklasse. Den Erz-
pristern und Vorstehern machen Wir zur Pflicht, jeden Bene-
flciaten, der das Diöcesenblatt noch nicht hält, sofort unter
die Subscribenten ihres Bezirkes aufzunehmen, und bei Be-
förderungen und Todesfällen für die Erhaltung der Exempla-
rien Sorge zu tragen.«

Die Redaction ruhte in den ebenso f1eißigen wie tüchtigen
Händen der Domherrn Schöpe und Steiner. Ersterer hat
mit besonderer Vorliebe geliefert: Beyträge zur vater-
ländischen Kirchengeschichte des achtzehnten Jahr-
hunderts. Schöpe spricht es in diesen sehr interessanten
Aufsätzen aus, daß das Diöcesanblatt u. a. die Aufgabe haben
solle: »Die merkwürdigeren Nachrichten über manche
neue Einrichtungen, Veränderungen und Bege-
benheiten in der vaterländischenKirche durch diese
Zeitschrift» vollständiger und zuverläßiger als bis-
her zu erhalten.«

Doch nicht allein die Gegenwart, auch die Vorzeit sollte
in das Bereich der Darstellung gezogen werden. ,,Jn der
That verdient die Geschichte der Breslauischen Kirche eine
größere Aufmerksamkeit, als ihr zum Theil bisher gewidmet
worden ist.« Das Blatt wollte ,,Bruchstücke zu einer
Geschichte der Diöcese« liefern. So schildert uns Schöpe
in den erwähnten Beiträgen zunächst den wechselseitigen Kampf,
in dem die katholische Mutterkirche strebte, im Besitz der von
ihren frommen Vorfahren ererbten Stiftungen, Gerechtsamen
und gottesdienstlichen Gebäuden sich zu behaupten, während
die Protestanten einen Theil derselben zu ihrem Gebrauch zu
erlangen suchten.

2

Er läßt dann eine Charakterisirung der Bischöfe des
achtzehnten Jahrhunderts folgen und zwar des Franz
Ludwig, Pfalzgras am Rhein, Philipp Ludwig, Gras
von Sinzendorf, Philipp Gotthard, Graf von Schaff-
8Vksch- Joseph Christian, Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg-
Bartenstein.

Weiter finden wir von ihm eine Abhandlung über das
Fürstbischöfliche General-Vicariat-Amt in geist-
lichen Sachen des Bisthums Breslau; über das Fürst-
bischöfliche Eonsistorium; eine kurze Uebersicht der
Appellationen und der Entstehung der heutigen
Synodal-Richter in der Kirche. (Fürstb. Consistorium.)
Es folgt dann eine Geschichte der Breslauer Diöcesan-Kate-
chismen im 18. Jahrhundert, woran Schöpe die Kirchlichen
Verordnungen (18. Jahrh.) in Betreff des Unterrichts der
Jugend schließt. Ferner veröffentltchte Schöpe: Beytrag zur allge-
meinen Geschichte der Diöcesan-Synoden und Archipresbpteral-
Convente. �� Beytrag zur Geschichte der Diöcesan-Synoden
im Bisthum Breslau.

Außer der Diöcesangeschichte finden wir besonders noch
gepflegt das Gebiet der Exegese, der Liturgie, Homiletik, Ka-
techetik, Pädagogik. Die Rubrik Literatur bespricht sowohl
Schriften der älteren wie neueren Literatur. Die heimische
Biographie wurde durch eingehende Nekrologe gefördert. Die
Rubrik Nachrichten bringt Berichte über wichtige Diöcesaner-
eignisse. Außerdem finden wir im Diöcesanblatte angeführt die
Verordnungen des Fürstb. General:Vicariat-Amts, Re-
gie,rungs-Erlas s e, welche Kirchliche und Schul-Angelegen-
heiten betreffen, die Todesfälle, Anstellungen und Be-
förderungen der Geistlichen, so daß es ein Archiv aller
die Geistlichkeit betreffenden Verordnungen wurde.

Es erschienen 12 Bände. Mit dem Jahre 1818 hörte
es auf zu erscheinen. «

Wir glauben, die Bedeutung, den Werth, den Nutzen des
Diöcesanblattes allseittg hervorgehoben zu haben und können
sein Eingehen demnach nur beklagen. Es ist wohl geeignet,
auch heut noch unser Interesse in Anspruch zu nehmen.

.?-.-.?1-----

Offene Correspondenz.
K. F. in K. (Ungarn.) (Die Ausspendung der heil.

Communion) betreffend lese ich im Pastoralblatte Nr. 8
unter der Rubrik Notizen: ,,Auf jeden Fall sehr angemessen,
wenn auch nicht stricte vorgeschrieben, ist es ferner, wenn der
Priester auf dem Wege von der Communionbank zum Altare
nach der Spendung des allerheiligsten Sacramentes das
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»O sa(-rum (-onvivium« mit der entsprechenden Oration
verrichtet; wird aber auch häufig aus Versehen unterlassen.«
Dies kann sIch doch nur auf die Ausspendung der heil. Com-
munion außerhalb der heil. Messe beziehen; denn über die
Austheilung der heil. Communion während der heil. Messe
heißt es ja in den Rubriken des Missale Romanum X, 6
0mnibus (-ommunieatis revertitur ad Altare, nihil
d.icens. Ebenso of. Hartmann, Repert0rium Rituum
II. § 82, 5. � Gewundert hat es mich, als ein sehr from-
mer (fremder) Herr Confrater hier in lo(-o bei der heil.
Messe nach der Ausspendung der heil. Communion das ,,0
sa(-rum (-0nvivium« betete. Was ist also das Richtige?

Die angeführten Gebete ordnet das Rit. Rom. nicht de
praecept0 sondern nur de a0nsilio an: ,,Sacerc1os ad
Altare 1·eversus c1i0e1«e p0terit,« so daß Baruffaldus
(O0mmentarius ad Rit. Rom. tit. 24. n. 68) bemerkt, es
werde dadurch keine 0bligati0 indispensabilis herbeigeführt
und der Priester deßhalb nicht sündige, wenn er dieselben aus-
lasse. Da diesem p0terit außerhalb der heil. Messe das
entfchiedene ,,nihi1 d.i0ens« während der heil. Messe gegen-
übersteht, so ist es klar, daß diesem nihil dicens entsprechend
auch zu handeln ist.

Literatur.

Leitstern der Nosenkranz-Erzbruderschaft. Nach den
Entscheidungen der hh. römischen Congregationen und ande-
rer authentischer Quellen zusammengestellt von P. Fr.
Thomas Maria Leikes. Berlin 1880. Verlag der
Ge-rmania.
Der auf dem Gebiete der Rosenkranzliteratur schon vortheilhafi

bekannte Herr Verfasser hat uns in diesem Büchlein einen Leitstern
erscheinen lassen, der die .dichten Nebel durchbrechen wird, die hier und
da immer noch über den hl. Rofenkranz und seine Bruderfchaft sich
ausgebreitet haben. Er belehrt auf Grund authentischer Entscheidun-
gen über die Vorschriften, Regeln und Gebräuche, welche die Kirche
über die kanonische Errichtung, Verwaltung und Leitung und Förde-
rung der Bruderschaft gutgeheißen hat. Möge eine weite Verbreitung
die edle Absicht und die große Mühe des Herrn Verfassers lohnen.

Ueber den Meßtvein. Von Jacob Nostadt, Chefredac-
teur des Mainzer Journals. Mainz, Fr. Kirchheim 1880.
In dieser recht zeitgemäßen Broschüre wird besprochen: Der Meß-

wein und seine Eigenschaften; Sorgfalt für den Meßwein, Wrinsä1-
schung und Meßweinmanipulationen; neuere kirchliche Verordnungen
bezüglich des Meßweines; zur Beschaffung von gutem Meßwein. Diese
kurze Jnhaltsangabe zeigt, daß alle bei dieser wichtigen Frage in Be-
tracht kommenden Punkte behandelt worden sind und sie sind es in
gründlicher erschöpfender Weise. Jnsbesondere verdient der zuletzt ge-

machte praktische Vorschlag, in Mainz eine Meßwein-Kellerei auf streng
reeller Grundlage zu errichten, alle Beachtung. Das Schriftchen ver-
dient von Allen wohl erwogen zu werden. M.

Notizen.
(Ueber Kinderbeichten). Bekanntermaßen, schreibt das ,,Freib·

Kirchbl.«, haben alle eifrigen Arbeiter im Weinberge des Herrn, wie
z. B. ein heil. Vincenz v. Paul, dessen Gedächtniß dieser Tage gefeiert
wurde, der s«el. Vianneh von Ars u. A., nach dem Vorbilde ihres
göttlichen Meisters große Sorgfalt den Kindern zugewendet. � Sollen
der Jüngling und die Jungfrau, der Mann und die Frau, der Greis
und die Greifin gute Christen sein, so muß schon das Kind dem Hei-
lande zugeführt, für ihn gewonnen und erzogen werden. Eines der
wichtigsten Mittel, um dieses zu erreichen, ist ohne Zweifel der öftere
Empfang des Bußsakramentes. Deshalb ermahnen diePastoraltheologen
die Seelsorger, die Kinder an die Ablegung einer guten Beicht zu ge-
wöhnen. Das Beichthören der Kinder ist freilich mühsam. Die
Beichten der Kinder haben leicht, auch wenn sie über das Bußsacra-
ment gut unterrichtet wurden, mancherlei Mängel. ,,Al1er Anfang ist
eben schwer.« Aber Kinder lassen sich durch liebevolle Behandlung
gewinnen und zum besseren Beichten gewöhnen. Geschieht dies nicht,
so werden sie gewöhnlich die ganze Zeit ihres Lebens nur mangelhaft
und unvollkommen beichten und kein rechtes Verlangen nach dem
Empfange eines heil. Sacramentes haben, dessen heilsame Wirkungen
sie aus Mangel an besserer Disposition nur in geringem Grade er-
fahren. Fehlt es schon an dem nöthigen Unterricht, so ist natürlich
von einer guten Beicht schon zum Voraus gar keine Rede. Lernen
die Kinder aber durch Unterricht und Praxis gut beichten, so werden
sie auch den größeren Nutzen der Beicht bald durch die Erfahrung
kennen lernen und eher das Bedürfniß fühlen, durch das aufrichtige,
reumüthige Bekenntniß ihrer Fehler und Sünden sich wieder mit Gott
auszusöhnen und zum Kampfe von Neuem sich zu stärken. Von einem
Gewöhnen der Kinder an den Empfang des Bußsakramentes kann
aber da gewiß die Rede nicht sein, wo dieselben im beicht- und selbst
communionpflichtigen Alter des Jahres nur ein Mal zur Beichte geführt
werden. Zu einer ersprießlichen Verwaltung des Bußsacramentes bei
Kindern dürfte fast noch mehr als bei Erwachsenen Gottes Beistand
und Gnade und daher Gebet nothwendig sein.

O0r1·ige11(1a.
In Nr. 9. Seite 111 ist Spalte I, Zeile 1 v. u. zu ergänzen

absolvendi; Und Spalte 2, Zl. 7 V. ob. consueto statt (-o11su1to;
Zl. 9. 0mIssum statt obljtum; Zl. 14 V. ob. o(-ulis statt oculos
zu lesen. -.-...�-.-

Zur (!Ll)ronili.
Geftorben in der Diöcefe Breslau.

Kreis-Vikar Joh. Bapt. Lampka in Himmelwitz, -s- 26. August 1880.
Pfarrer Karl Fes f er in Ober-Stephansdorf, -s- 2. Septbr. 1880.
P. Bin cenz Au g sten, letzter Cisterzienser in Neuzelle, -s- 12.Sept.1880.
Pfarrer Johannes Meyer in Mokrau, -s- 13. Septbr. 1880.
Prälat und infulirter Domdechant Franz Xaver Peschke zu Bres-

lau, -s- 17. Septbr. 1880. sc. L. und F. K.)
Pfarrer Michael Kuß in Kerpen, -s- 23. Septbr. 1880. (0. L.)

R. i. P.
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»Ein deutscher Katholik, der ein Konversations-Lexikon braucht, darf künftig nur das große ,,Regensburger« oder E:-Z

kleinere ,,Freiburger« nehmen«« Litterarischer Handweiser.
Horden erscheinen E�

in vierter, verbesserter und vermehrter Auflage: I in zweiter, gänzlich umgearbeiteter Anflage: :
- . , O

Manz� Konvcrsations-Lexikon.
Ausgabe in 13 Bänden oder 156 Heften a 50 Pfg.

Das ,,Mainzer Journal« schreibt darüber: .
[Das beste Konversations-Lexikon.] . . . . . .. Der

8auptwerth des neuen Manz besteht darin, daß er die katholischen
«« laubenslehren katholisch hinstellt, und daß er den Verdiensten der

Katholiken um Wisseuschaft und Kunst, wie auf politischem Ge-
«! biete, gerecht wird. � Daneben schenkt das Werk den neuesten

Forschnt;gen der Naturwissenschaft ni ihren verschiedenen Zweigen die
nöthige ufmerksamkeit und beleuchtei den Text durch feine Holzschnitt-
bilder. �- Möge die Aufnahme dieses roßartigen Unternehmenstens des eines Lexikons bediirfenden 3)ublikums derartig sein, daß

den dafür gebrachten geistigen, wie materiellen Opfern entspricht.
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«- fehlung in Ihren Kreisen.
Wir bitten bei der Wichtigkeit obiger Unternehmungen
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Neue Subskripti»ons-Ausgabe in 25 Doppelheften a 1 Mk. «
Vollständig in 4 Bänden a 6 Mk. 25 Pfg» elcgant und so! -

gebunden in -Halbsranz a 8 Mk.
Die Ausgabe in vier Biinden ist zu Weihnachten 1879 s

geworden und kann daher als Lexikon jederzeit broschirt oder -
bunden vollständig bezogen werden. «

Der ,,Litterar. Haudweiser« 1879 Nr. 238 fällt nach eingehender
Besprechung folgendes Urtheil: ,, . . . Sonach präsentirt sich das
-Herder�sche Konversations-Lexikon in seiner neuen Gestalt als ein
Werk, das sich an Reichhaltigkeit mit vielen seiner beleibteren Brit-
der recht wohl- messen kann, an praktischer Branchbarkeit aber und «?
innerer Vollendung unbedingt die bisher vorhandenen übertrifft« z,
für das katholische Publikum um möglichste Förderung und H

t?I

G. P. Ade1·l10lz� Buchhandlung in Bres«lau, Ring 53.

v"eki-g von es. I-Finale:-h(31z« By(-hh-«1d11mg in Zu-s1au.
0l«ii(-ia pr0pria (li0eeesis Wratislaviensis. H9I"«�9k�sOhk vS"2EshWIU"8 T« F�78««�Ui8 (M9U)«

F«ditio emendata, supplemento aliquorum Breviarii
Rom-ini festornm reeentiorum aueta, quam ouravit
IIobert11s lc1·awutsol1ke, E(-elesia Cathedralis
Caeremoniarius. Cum approbatione. 440 pag. in
0et. minor.

Preis 6 Mark, in kIalbt"ran2band gebunden 7 Mark
25 Pf. in Leder mit Gs0ldsehnitt 9 Mark etc.

Verlag von G. P. Jiderl)olz� Bnchhandlungin iBreslaU.
Nticker,

Gebet- und (!15esangbucl).
Zweite, vermehrte und verbesserte Aussage.

Gebunden in Leinwand mit
rothem Schnitt 75 Pf» in Leinwand mit

Goldschnitt 1 Mark.
Wir ersuchen die Herren, welche dies Buch bisher gebraucht

haben, uns ihre Aufträge gütigst zugehen zu lassen, wie wir
auch das Buch zur Neueinführung bestens empfehlen, da es
gewiß vermöge seines reichen Inhalts und seiner praktischen
Einrichtung, sowie des billigen Preises allen Anforderungen
entsprechen wird.

Die Kirtiicngcschichte
in kurzen Abrissen für katholische Schulen.

Nebst einer Beschreibung von Palästina.
Bearbeitet von Julius Riicker, Lehrer in Tschirne.

Preis 30 Pf.
Exenrplare zur Ansicht stehen bereitwilligst gratis zu Diensten.

Bei Abnahme von Parthien gewähren wir gern Frei-Exemplare
für arme Schiiler.

D

soeben erschienen und durch alle Buel1handlnngen zu
beziehen, in BI.«(ss1iIll vorräthig in G. P. A(le1«ll0lz� Buch-
handlnng:

« sen r
Aooessus et re(-essus a-1ta.rJ.s -. s.I;IåT?

tibus ante et post n1issam dieendae. Cum approbatione
R(-·-v· Vie. Gen. Frib11t-g. 120. (I·V u. 92 s.) 40 Pf.

Das sehriftchen gibt eine Auswahl von Gebeten für
Prieste1· als Vorbereitung vor und I)anl(sagung· nach der
heiligen Messe, und zwar verschiedene für die verschiede-
nen Woehe11tage, sowie besondere für den Gebrauch bei
der Celebration von seelen1nessen, dann die im römischen
Missale stehenden Gebete, endlich noch andere, vorzugs-
weise Ablass-Gebete, die einzeln zweekgemäss ausgehoben
und vor oder nach der Messe reeitirt werden können.

« Leitfteru
für die Zlioseniiranzliruderschaft

von P. fis. �l�l101n-is Maria l«ei1ies, 01«(1. Prae(1.
Mit Erlaubnis; der Ql1eren und hoher geisili111er Lipprotmiion.

Preis 50 Pf.
Der Leitftern enthält die Regeln, Bedingungen nnd Ge-

bränche, welche zur Errichtung und Leitung der Rosenkranz-
«« bruderschaften zu beobachten sind und gibt Aufklärungen über

die vorzüglichsten Fragen rücksichtlich des hochhl. Rosenkranzes -
selbst. Die Gründlichkeit des Verfassers tst aus dessen übrigen
Schriften rühmend bekannt, und bringen wir hiermit für das
bevorstehende Rosenkranzfeft den ,,Marien-Psalter,&#39;« das »Ro-
sarium,« das ,,Hgndbuchletn des Lebendigen Rosenkranzes«
und die ,,Nofenblatter« in empfehlende Erinnerung.

Germania, .RctiengeI�ekkfciiaft für Verlag und I)ruckierei.
Berlin O, Stralanerstraße 25.

In Breslau vorräthig in G. P. Aderholz� Buchhandlnng.
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